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Grundsätze zur Zeitarbeit beim AWO-Unterbezirk Ennepe-Ruhr – 


Zeitarbeit sozial gestalten


Grundsätze zur Zeitarbeit bei der Arbeiterwohlfahrt
Präambel

Als sozialer Verband, als Arbeitgeber und als Anbieter vielfältiger sozialer Dienstleistungen sind die Arbeiterwohlfahrt und ihre Tochtergesellschaften beim Thema Zeitarbeit angesprochen und herausgefordert, Stellung zu beziehen. Mit den vorliegenden „Grundsätzen zur Zeitarbeit bei der Arbeiterwohlfahrt“ positioniert sich die Arbeiterwohlfahrt in der verbandsinternen und öffentlichen Diskussion und definiert einen verbindlichen Rahmen für Ihre eigenen Dienstleistungsangebote. 

Ausgangslage

Zeitarbeit hat in Deutschland 2 Gesichter.

Einerseits finden derzeit in Deutschland ca. 800.000 Menschen als Zeitarbeitnehmer eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Innerhalb eines Jahres ist die Zeitarbeitsbranche von ca. 600.000 Beschäftigten im Juni 2009 um ein Drittel gewachsen und wird wahrscheinlich die bisherige Höchstzahl von 820.000 Zeitarbeitnehmern aus Juli 2008 noch in diesem Jahr überschreiten, aber mit 2% Anteil an der Zahl der Beschäftigten insgesamt ist diese Beschäftigungsform marginal. An dieser Entwicklung wird deutlich: Zeitarbeit ist heute ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung insbesondere in Arbeitsmärkten mit hohen und schnellen Auftragsschwankungen; sie bietet den Unternehmen die notwendige Flexibilität, um auf Markt- und Auftragsveränderungen zu reagieren. Andererseits zeigen aktuelle Beispiele wie Schlecker, dass Zeitarbeit missbräuchlich zum Zwecke der Aushöhlung erkämpfter Arbeitnehmerrechte und zur Abwälzung unternehmerischer Risiken genutzt wird.

Ein überproportional starkes Wachstum hatte die Zeitarbeit vor allem auch im Bereich der Pflege. Immer mehr Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen setzen Mitarbeiter von Zeitarbeitsunternehmen ein, um bei knapper werdenden Ressourcen Personalengpässe zu überwinden, aber auch um langfristig gutes Personal für die eigene Einrichtung zu finden. Gemessen an der Gesamtzahl von ca.1,3 Mio. Pflegekräften und der Gesamtzahl der Zeitarbeitnehmer ist die Zahl von 19.000 Zeitarbeitnehmern in Gesundheitsberufen eine noch geringe Zahl. 

Auch Pflegeeinrichtungen und andere Dienste der AWO setzen Zeitarbeitnehmer ein, um die Qualität ihrer Dienstleistungen unter den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufrecht zu erhalten.

Dass Zeitarbeit insbesondere für Geringqualifizierte, BerufsrückkehrerInnen und andere Arbeitsmarktzielgruppen durchaus ein Weg in Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt sein kann, belegen sowohl aktuelle Studien
 als auch positive Praxisbeispiele. So zeigt START-Zeitarbeit NRW
, dass Zeitarbeit vermittlungsorientiert und sozial gestaltet werden kann. Im Zuge der Hartz-Reformen hat auch die Arbeiterwohlfahrt Zeitarbeitsunternehmen aufgebaut und über diesen Weg erfolgreich arbeitslose Menschen in den Arbeitsmarkt integriert.
 

Zeitarbeit sozial gestalten

Die AWO will die positiven Aspekte von Zeitarbeit bei den anstehenden Veränderungen weiterentwickeln.

Bei Aufttragsüberhängen und Personalengpässen braucht die AWO auch Zeitarbeit, um ihr Dienstleistungsangebot aufrecht zu erhalten.

Gerade im Hinblick auf den sich abzeichnenden Fachkräftemangel kann Zeitarbeit einen noch größeren Beitrag zur beruflichen Integration, Orientierung und Weiterbildung besonderer Zielgruppen, z.B. für Geringqualifizierte, BerufseinsteigerInnen, BerufsrückkehrerInnen und MigrantInnen leisten. 

Da wo Zeitarbeit missbräulich genutzt wird, z.B. um Lohndumping zu betreiben oder Stammbelegschaften durch Zeitarbeitnehmer zu ersetzen steht sie zu recht in der öffentlichen Kritik. Die Lücken im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz müssen durch den Gesetzgeber schnellst möglich geschlossen werden.

Die AWO will auf diesem Hintergrund Zeitarbeit sozial gestalten und hierfür Grundsätze und Bedingungen formulieren, unter denen sie selbst Zeitarbeit in Anspruch nimmt oder als Anbieter von Zeitarbeit selbst tätig wird.

1. AWO als Auftraggeber

1.1. Die AWO nutzt Zeitarbeit zur Erbringung ihrer Dienstleistungen ausschließlich zur der Abdeckung von Auftragsspitzen sowie als Krankheits- und Abwesenheitsvertretung und für zeitlich begrenzte Einsätze von Spezialisten

1.2. Die AWO arbeitet ausschließlich mit Zeitarbeitsunternehmen zusammen, die Mitglied in einem Arbeitgeberverband sind, deren Tarifverträge auf der Arbeitnehmerseite durch DGB-Gewerkschaften vereinbart wurden; hierzu gehören z.B. IGZ und BZA.

1.3. Die AWO ersetzt mit Zeitarbeitnehmern keine Stammbeschäftigten, sie gleicht Belegungs- und Beschäftigungsschwankungen aus, um Dienstleistungen abzusichern und die Überlastung von Mitarbeitern zu vermeiden. Die Rahmenbedingungen der Zeitarbeitsunternehmen der AWO orientieren sich an den Rahmenbedingungen der Betriebe, in denen Zeitarbeitnehmer eingesetzt werden. Zur Vermeidung von Missbrauch beschränkt die AWO den Einsatz von Zeitarbeitnehmern auf maximal 8% der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter, umgerechnet in Vollzeitstellen.
1.4. Bei der Personalauswahl für zu besetzende Stellen in den Einrichtungen der AWO werden die Zeitarbeitnehmer aus Zeitarbeitsunternehmen der AWO, die Erfahrungen aus Arbeitseinsätzen in der AWO haben, externen Bewerbern gegenüber bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 
2. AWO als Zeitarbeit-Dienstleister

2.1. Im Rahmen der Hartz-Reformen haben AWO Tochtergesellschaften erfolgreiche Modelle als Instrumente mit Scharnierfunktion zum Arbeitsmarkt aufgebaut. Die AWO Töchter GAD, PeSo und rebeq im AWO Bezirk Westliches Westfalen haben mit ihren herausragenden Vermittlungserfolgen in den 1. Arbeitsmarkt bewiesen, dass dies ein ausgezeichnetes und bewährtes Integrationsinstrument ist. Auch die dauerhafte Beschäftigung bei einem Zeitarbeitsunternehmen der Arbeiterwohlfahrt ist eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration. Die AWO Zeitarbeitsunternehmen stehen für Integration in den Arbeitsmarkt aber auch für sozial abgesicherte und langfristige Arbeitsplätze in der Zeitarbeit.

2.2. Die AWO Zeitarbeitsunternehmen gewährleisten durch die nachgewiesene Qualität und Fachkompetenz ihrer Mitarbeiter einerseits den Kundenbetrieben die gewünschte Flexibilität und andererseits durch gute Beratung, Qualifizierung und Förderung die berufliche Entwicklung der Zeitarbeitnehmer.

2.3.  Die AWO Zeitarbeitsunternehmen gewährleisten für ihre Arbeitnehmer/innen gleiche und wertschätzende Behandlung wie die der Stammbelegschaften in den Kundenbetrieben auf der Basis von Tarifverträgen mit DGB-Gewerkschaften.

2.4. Die AWO Zeitarbeitsunternehmen streben gleiche Arbeitsbedingungen und Entlohnung ihrer Mitarbeiter/innen wie in den Kundenbetrieben an (equal pay, equal treatment).

2.5. Personalentwicklung und Qualifizierung sind wesentliche Bestandteile der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, um deren weitere Integration in das Arbeitsleben und die berufliche und persönliche Entwicklung zu fördern.

2.6. Die AWO Zeitarbeitsunternehmen entwickeln eigene Qualitätsstandards für Zeitarbeit orientiert an den Leitsätzen der AWO. Dazu gehören die Prozesse Personalentwicklung, Qualifizierung sowie Vermittlung.

2.7. Die AWO Zeitarbeitsunternehmen erproben Modelle, wie in schwierigen Arbeitsmärkten und Krisensituationen dauerhafte Beschäftigung sicherer gestaltet werden kann, z.B. durch den Aufbau und das Management von Mitarbeiterpools.

� IAB Kurzbericht 13/2010 „Brückenfunktion der Leiharbeit - Zumindest ein schmaler Steg“


� Gesellschafter von START NRW sind u.a. das Land NRW, der Arbeitgeberverband Stahl, die evangelische Kirche im Rheinland, die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen, der DGB NRW, die Städte Duisburg und Düsseldorf


� Die Vermittlungsquote der AWO-Tochtergesellschaften GAD, PeSo und rebeq liegt zwischen 50% und 60%, über 70% waren zuvor arbeitslos
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